
 
 

 

 

 

Aktuelle Informationen 2/2023 

 

Themenübersicht 

 

 

Einkommensteuer 

▪ Berechnung der AfA: Restnutzungsdauer eines Mietobjekts nach Immobilienwertverordnung 

▪ Kosten für professionelle Gartenpflege steuermindernd geltend machen 

 

Umsatzsteuer 

▪ Verwendung eines neu erworbenen Pkw teils für steuerpflichtige, teils für steuerfreie Umsätze 

– Vorsteueraufteilung nicht nach Umsatzschlüssel 

▪ Errichtung einer Photovoltaikanlage: Steuerentstehung und -berichtigung bei späterer Verein-

nahmung des Entgelts 

 

Lohnsteuer 

▪ Steuerbefreiung für nebenberufliche Tätigkeiten 

 

Gesetzgebung 

▪ MOPeG schafft zum 01.01.2024 das Gesellschaftsregister für GbR 

▪ Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz tritt im Juli in Kraft 

 

Sonstiges 

▪ Lohnerhöhungen für Beschäftigte verschiedener Branchen 

▪ Rückzahlung der Corona-Soforthilfen: Frist verlängert 

▪ Bescheinigungen bei Bauleistungen 

 

Termine Steuern/Sozialversicherung 

▪ Juli/August 

 

 



 
 

 

Einkommensteuer 

 

Berechnung der AfA: Restnutzungsdauer eines 

Mietobjekts nach Immobilienwertverordnung 
 

Von einem Steuerpflichtigen können eingeholte 

Wertgutachten, in denen die Restnutzungsdauern 

von Mietobjekten nach der Immobilienwertver-

ordnung (ImmoWertV) berechnet werden, der Er-

mittlung der Abschreibung für Abnutzung (AfA) 

zugrunde gelegt werden. So entschied das Fi-

nanzgericht Münster.  

Den Steuerpflichtigen steht nach den Grundsät-

zen des Urteils des Bundesfinanzhofs ein Wahl-

recht zu, sich mit den typisierten AfA-Sätzen zu-

friedenzugeben oder eine tatsächlich kürzere Nut-

zungsdauer geltend zu machen und darzulegen. 

Dabei ist keine Gewissheit über eine kürzere tat-

sächliche Nutzungsdauer erforderlich. Vielmehr 

kann allenfalls größtmögliche Wahrscheinlichkeit 

verlangt werden, sodass eine Schätzung des Steu-

erpflichtigen nur dann zu verwerfen ist, wenn sie 

eindeutig außerhalb des angemessenen Schät-

zungsrahmens liegt. Dabei kann das Verfahren der 

Gebäudesachwertermittlung nach der Im-

moWertV Anwendung finden, auch wenn dieses 

eine modellhafte Berechnung darstellt, die nicht 

primär auf die Ermittlung der tatsächlichen Nut-

zungsdauer nach dem Einkommensteuergesetz 

gerichtet ist. Ausgehend von diesen Grundsätzen 

sind daher auf Grundlage eingereichter Gutachten 

ermittelte Restnutzungsdauern nicht zu beanstan-

den. 

 

Kosten für professionelle Gartenpflege steuermin-

dernd geltend machen 
 

Steuerzahler, die für die Pflege des Gartens einen 

professionellen Helfer beauftragen, können die 

Kosten der haushaltsnahen Dienstleistungen steu-

ermindernd geltend machen. Voraussetzung ist, 

dass der Helfer eine ordnungsgemäße Rechnung 

gestellt hat und der Betrag überwiesen wurde. Ob 

es sich bei der Immobilie, bei der die Grünarbeiten 

erledigt werden, um eine dauerhafte Unterkunft, 

eine Zweit-, Wochenend- oder Ferienwohnung 

handelt, ist unerheblich. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob man Mieter oder 

Eigentümer/Vermieter ist. Oft sind die Kosten für 

Handwerker oder haushaltsnahe Dienstleistungen 

in den Nebenkosten enthalten. Mieter können 

diese nur geltend machen, wenn ihr Anteil - für 

Gärtner, Reparaturen, die Hausreinigung oder den 

Hausmeister - in der Nebenkostenabrechnung se-

parat ausgewiesen ist. 

Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen zählen 

dabei u. a. übliche Gartenarbeiten wie das Rasen-

mähen, Heckenschneiden oder die Schädlingsbe-

kämpfung. Zu den Handwerkerleistungen gehö-

ren etwa der Bau einer Terrasse oder das Verlegen 

eines Rollrasens. Bei den haushaltsnahen Dienst-

leistungen können 20 % der Kosten, höchstens 

aber 4.000 Euro, angesetzt werden, bei den Hand-

werkerleistungen sind maximal 1.200 Euro abzugs-

fähig. 

 

Umsatzsteuer 

 

Verwendung eines neu erworbenen Pkw teils für 

steuerpflichtige, teils für steuerfreie Umsätze – 

Vorsteueraufteilung nicht nach Umsatzschlüssel 
 

Wird ein Pkw nach der Anschaffung teils zur Erzie-

lung steuerpflichtiger und teils zur Erzielung steu-

erfreier Umsätze verwendet, ist die Vorsteuerauf-

teilung für den Pkw auf Grundlage der Fahrleis-

tung des Pkw vorzunehmen. Eine Aufteilung im 

Verhältnis der auf die steuerpflichtigen bzw. steu-

erfreien Umsätze entfallenden Fahrleistungen 

führt laut Finanzgericht Baden-Württemberg zu 

einer präziseren wirtschaftlichen Zurechnung als 

der Umsatzschlüssel.  

Wenn eine Unternehmerin den neuen Pkw kurz 

vor Jahresende (hier: November) erworben und im 

Jahr der Anschaffung des Pkw bereits zuvor einen 

anderen „funktionsgleichen” Pkw für die gleichen 

Umsätze genutzt hat, ist für die Vorsteuerauftei-

lung auf die tatsächliche Verwendung sowohl des 

alten als auch des neuen Pkw im gesamten Kalen-

derjahr und somit auf die Gesamtfahrleistung im 

gesamten Kalenderjahr abzustellen. 

Wenn der neu angeschaffte Pkw ab der Anschaf-

fung bis zum Jahresende in einem anderen Um-

fang als bei der Vorsteueraufteilung beim Kauf auf 

Basis der Gesamtfahrleistung für das Kalenderjahr 

ermittelt für steuerpflichtige bzw. steuerfreie Um-



 
 

 

sätze genutzt wird, ist insoweit eine Vorsteuerbe-

richtigung vorzunehmen. Es kann jedenfalls in Fäl-

len, bei denen ein bereits vorhandenes Wirt-

schaftsgut durch ein funktionsgleiches ausge-

tauscht wird, zu einem Neben-einander der An-

wendung von Vorsteuerabzugsausschluss und zur 

Berichtigung des Vorsteuerabzugs kommen. 

 

Errichtung einer Photovoltaikanlage: Steuerent-

stehung und -berichtigung bei späterer Verein-

nahmung des Entgelts 
 

Der Bundesfinanzhof hatte u. a. die Frage zu klä-

ren, ob der Unternehmer im Hinblick auf eine ge-

troffene Fälligkeitsabrede, nach der die verein-

barte Vergütung nur insoweit zur Zahlung fällig 

wird, als sie aus den laufenden Einnahmen der 

Stromeinspeisung des Auftraggebers beglichen 

werden kann, bereits für den Besteuerungszeit-

raum der Steuerentstehung berechtigt ist, die 

nach vereinbarten Entgelten berechnete Steuer zu 

berichtigen.  

Die Steuer entsteht auch dann mit der Leistungs-

ausführung, ohne dass es zu einer Steuerberichti-

gung kommt, wenn der Unternehmer für die Er-

richtung einer Photovoltaikanlage mit dessen Be-

treiber vereinbart, dass das Entgelt hierfür nur in-

soweit geschuldet wird, als es durch Einnahmen 

aus der Stromeinspeisung beglichen werden kann. 

Die Klägerin ist hier nicht berechtigt, die Steuer für 

die jeweilige Teilleistung im Umfang des jeweili-

gen Unterschiedsbetrags zwischen dem verein-

barten und dem vereinnahmten Entgelt zu berich-

tigen. 

 

Lohnsteuer 

 

Steuerbefreiung für nebenberufliche Tätigkeiten 
 

Der Bundesrat hatte am 28.10.2022 den Lohn-

steuer-Richtlinien 2023 zugestimmt. Sie wurden in 

der Neufassung grundlegend überarbeitet. Seit 

dem 01.01.2023 gelten nun geänderte und aktua-

lisierte Lohnsteuerrichtlinien (LStR 2023). 

Unter anderem erfolgte eine Änderung der LStR 

2023 bezüglich der Einnahmen aus nebenberufli-

chen Tätigkeiten als Übungsleiter/Ausbilder (etc.): 

Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als 

Übungsleiter/Ausbilder usw. sind bis zur Höhe von 

3.000 Euro im Jahr steuerfrei. Darüber hinaus sind 

nebenberufliche ehrenamtliche Tätigkeiten für 

eine gemeinnützige Körperschaft bis zur Höhe 

von 840 Euro steuerfrei. Die LStR 2023 enthalten 

eine klare Definition, wann eine solche „nebenbe-

rufliche Tätigkeit“ vorliegt. Danach gilt eine Tätig-

keit mit einer regelmäßigen wöchentlichen Ar-

beitszeit von maximal 14 Stunden (sog. 14-Stun-

den-Grenze) als nebenberuflich. 

 

Gesetzgebung 

 

MOPeG schafft zum 01.01.2024 das Gesellschafts-

register für GbR 
 

Das Gesetz zur Modernisierung des Personenge-

sellschaftsrechts (MOPeG) schafft zum 01.01.2024 

ein Gesellschaftsregister für rechtsfähige Gesell-

schaften bürgerlichen Rechts (GbR) nach § 705 

Abs. 2 BGB neuer Fassung (n. F.). Betroffen sind 

solche GbR, die selbst am Rechtsverkehr teilneh-

men sollen. Dies ist bei reinen Innengesellschaften 

nicht der Fall. 

Das MOPeG regelt zwar keine Eintragungspflicht 

der rechtsfähigen GbR in das Gesellschaftsregister, 

die Eintragung soll aber Voraussetzung für die 

Vornahme von Rechtsgeschäften sein, die ihrer-

seits die Eintragung in ein anderes Register erfor-

dern. Hieraus folgt für manche GbR ein faktischer 

Eintragungszwang. Die eingetragene GbR führt 

die Rechtsformbezeichnung eGbR. 

Unabhängig vom BGB-Gesellschaftsregister ist 

eine Eintragungspflicht im Transparenzregister zu 

prüfen. 

 

Pflegeunterstützungs- und entlastungsgesetz tritt 

im Juli in Kraft 
 

Der Bundesrat hat am 16.06.2023 das vom Bun-

destag am 26.05.2023 beschlossene Pflegeunter-

stützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) gebil-

ligt. Das Gesetz kann nun im Bundesgesetzblatt 

verkündet werden und dann wie geplant am 

01.07.2023 in Kraft treten. 

Die gesetzliche Pflegeversicherung wird u. a. in 

zwei Schritten reformiert:  

Der Beitragssatz wird zum 01.07.2023 moderat um 



 
 

 

0,35 % angehoben. Bei der Beitragshöhe muss 

künftig die Zahl der Kinder berücksichtigt werden.  

Der Kinderlosenzuschlag wird auf 0,6 Beitrags-

satzpunkte angehoben. Zugleich werden Bei-

tragszahler ab dem zweiten bis zum fünften Kind 

entlastet - mit einem Abschlag in Höhe von 0,25 

Beitragssatzpunkten für jedes Kind bis zur Vollen-

dung des 25. Lebensjahres. 

 

 

Zum 01.01.2024 werden das Pflegegeld und die 

ambulanten Sachleistungsbeträge um jeweils 5 % 

erhöht. Zum 01.01.2025 und zum 01.01.2028 wer-

den dann die Geld- und Sachleistungen automa-

tisch dynamisiert - in Anlehnung an die Preisent-

wicklung. 

Der Anspruch auf das sog. Pflegeunterstützungs-

geld wird ausgeweitet. Damit ist die Lohnersatz-

leistung gemeint, die bezahlt wird, wenn Men-

schen aufgrund der Pflege eines nahen Angehöri-

gen nicht arbeiten können. Pro Kalenderjahr wird 

es diese Unterstützung für bis zu zehn Arbeitstage 

je pflegebedürftiger Person gegeben. 

 

Sonstiges 

 

Lohnerhöhungen für Beschäftigte verschiedener 

Branchen 
 

Tarifbeschäftigte Mitarbeiter im Bauhauptge-

werbe – Hoch-, Tief oder Straßenbau – können 

sich seit 01.04.2023 über mehr Gehalt freuen. Im 

Westen um 2 Prozent und im Osten um 2,7 Pro-

zent. Im Mai steht zudem noch eine Einmalzah-

lung über 450 Euro an. 

Der branchenbezogene Mindestlohn für Maler 

und Lackierer steigt ab 01.04.2023 von 13,80 auf 

14,50 Euro. Für Helfer beträgt der Mindestlohn 

dann 12,50 Euro; das ist eine Erhöhung von 1,10 

Euro pro Stunde. 

Der tarifliche Mindestlohn für Leihbeschäftigte 

liegt ab 01.04.2023 bei mindestens 13 Euro pro 

Stunde. Die Stundenentgelte richten sich nach der 

jeweiligen Entgeltgruppe. Eine Übersicht für alle 

Entgeltgruppen liefert die IG Metall. 

 

Rückzahlung der Corona-Soforthilfen: Frist verlän-

gert  
 

Die Soforthilfen wurden in den ersten Monaten 

der Corona-Pandemie als Billigkeitsleistung für 

kleine Betriebe und Freiberufler, die aufgrund der 

Corona-Krise in eine existenzielle Notlage geraten 

sind, gewährt und sollten dazu dienen, die Ver-

bindlichkeiten aus dem erwerbsmäßigen Sach- 

und Finanzaufwand in den auf die Antragstellung 

folgenden drei Monaten zu begleichen.  

Sie wurde auf der Grundlage einer bei der Antrag-

stellung getroffenen Prognose gewährt. Aufgrund 

des Bewilligungsbescheides ist der Soforthilfe-

Empfänger dazu verpflichtet zu überprüfen, ob 

diese Prognose zu dem bei Antragstellung erwar-

teten Liquiditätsengpass auch tatsächlich einge-

treten ist, oder ob die Soforthilfe - gegebenenfalls 

auch anteilig - zurückgezahlt werden muss. 

Ab dem 28.11.2022 wurden an die Empfänger der 

Soforthilfen sowohl postalisch als auch per E-Mail-

Schreiben zur Erinnerung an die Verpflichtung zur 

Überprüfung der erhaltenen Corona-Soforthilfe 

versendet.  

Diese Verpflichtung musste bis zum 30.06.2023 

erfüllt sein. 

Frist verlängert! 

Mit Beschluss der Bayerischen Staatsregierung in 

der Ministerratssitzung vom 13.06.2023 wurde die 

Rückmeldefrist für das laufende freiwillige Rück-

meldeverfahren bis zum 31.12.2023 verlängert. 

In Nordrhein-Westfalen hatte schon zuvor das 

Oberverwaltungsgericht entschieden, dass die 

laufenden Rückmeldeverfahren rechtswidrig 

seien. Daher wurde in NRW die Frist zur Rückzah-

lung auf den 30.11.2023 verschoben. 

 

  



 
 

 

Bescheinigungen bei Bauleistungen 
 

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei 

Bauleistungen gemäß § 48 b Abs. 1 EStG 

Hintergrund: 

Bestimmte Leistungsempfänger (Auftraggeber) 

haben für inländische Bauleistungen einen Steu-

erabzug in Höhe von 15 % der Gegenleistung ein-

zubehalten. 

Potenzielle Leistungsempfänger sind 

- Alle Unternehmen gemäß § 2 UStG 

- Alle juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts gem. § 48 Abs. 1 S. 1 und 3 EStG 

- Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG 

- Pauschal versteuernde Land- und Forstwirte ge-

mäß § 24 UStG und 

- Unternehmer, die ausschließlich steuerfreie Um-

sätze tätigen (hierzu gehören auch die Vermie-

tung und Verpachtung von Grundstücken, von 

Gebäuden und Gebäudeteile) 

Der einbehaltene Betrag wird an das für die Be-

steuerung des Einkommens des Leistenden zu-

ständige Finanzamt abgeführt. Der Leistende 

muss kein Bauleistender sein, bei der Bauleistung 

kann es sich auch um eine einmalige Leistung 

handeln. Der Leistende kann auch im Ausland sit-

zen, oder nur über eine Subunternehmerleistung 

abrechnen. 

Die Gegenleistung ist das Entgelt für die Bauleis-

tung zzgl. Umsatzsteuer. 

Der Steuerabzug kann unterbleiben, wenn die zu 

erbringende Gegenleistung an den jeweiligen 

Auftraggeber je Kalenderjahr voraussichtlich klei-

ner als 5.000,00 Euro ist. Handelt es sich um einen 

Leistungsempfänger, der ausschließlich steuerfrei 

Umsätze aus V+V ausführt beträgt die Grenze 

15.000,00 Euro. 

Vom Steuerabzug kann abgesehen werden, wenn 

der Leistende eine Freistellungsbescheinigung 

nach § 48 b EStG vorlegt. 

Das Bundeszentralamt rät zu einer Überprüfung 

der Gültigkeit der Bescheinigungen. Dies können 

Sie nach Registrierung auf folgender Webseite 

vornehmen:  

https://eibe.bff-online.de/eibe/index.xhtml 

Merkblatt bei Fragen zu 48 b EStG:  

https://www.bzst.de 

Suchbegriff: Merkblatt Steuerabzug Bauleistun-

gen 

 
 

Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leis-

tungsempfängers bei Bauleistungen 

Hintergrund: 

- Leistender ist Bauleister mit einer Bescheinigung 
(USt 1 TG) des Finanzamtes 

- Leistungsempfänger ist Bauleister mit einer Be-

scheinigung (USt 1 TG) des Finanzamtes 

- Leistender führt an Leistungsempfänger Bauleis-

tung aus 

Laut § 13 b Abs. 5 Satz 2 UStG schuldet dann der 
Leistungsempfänger einer Leistung nach § 13 b 
Abs. 2 Nummer 4 Satz 1 UStG (Bauleistung) die 
Umsatzsteuer, wenn er nachhaltig eben solche 
Leistungen erbringt. Davon ist auszugehen, wenn 
ihm das zuständige Finanzamt eine im Zeitpunkt 
der Ausführung des Umsatzes gültige auf längs-
tens 3 Jahre befristete Bescheinigung darüber er-
teilt hat. 

Um sicherzugehen, dass der Empfänger ein Bau-

leistender ist, muss dieser dem ausführenden Un-

ternehmer die entsprechende § 13 b Bescheini-

gung hierüber dem Leistenden vorlegen.  

Daraus folgt das dieser seine Rechnung netto aus-

stellt mit dem Hinweis auf Übergang der Steuer-

schuld auf den Leistungsempfänger. 

Der Leistungsempfänger muss die Umsatzsteuer 

an das Finanzamt abführen, kann aber gleichzeitig 

in entsprechender Höhe Vorsteuer geltend ma-

chen. 

Merkblatt bei Fragen zu Bauleistungen: 

https://www.bundesfinanzministerium.de 

Suchbegriff: Merkblatt Umsatzbesteuerung Bau-

leistungen (USt M 2) 

 

  

https://eibe.bff-online.de/eibe/index.xhtml
https://www.bzst.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allgemein/merkblatt_bauleistungen.html?nn=67360
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-01-27-merkblatt-umsatzbesteuerung-in-der-bauwirtschaft-USt-M-2.pdf?__blob=publicationFile&v=2


 
 

 

 
Termine Steuern/Sozialversicherung Juli/August 2023 
 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.07.20231 10.08.20232 

Umsatzsteuer 10.07.20233 10.08.20234 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 13.07.2023 14.08.2023 

Scheck6 10.07.2023 10.08.2023 

Gewerbesteuer entfällt 15.08.20238 

Grundsteuer entfällt 15.08.20238 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 entfällt 18.08.2023 

Scheck6 entfällt 15.08.2023 

Sozialversicherung7 27.07.2023 29.08.2023 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag  
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner  

an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

2 Für den abgelaufenen Monat. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalender-

vierteljahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervier-

teljahr. 

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem 

Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 

werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugser-

mächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Last-

schriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei 

Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.07.2023/25.08.2023, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohn-

buchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. 

Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

8 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2023 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 16.08.2023 fällig. 


